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53efte£)eri Jweifel barüber, ob einzelne BetrtebSgruppen
oom ©efetj auszunehmen ober ihm zu unterteilen ftnb, fo
entßhetbet ber Bunbesrat. Sein ©ntfdE)cib ift enbgüttig.

Art. 5. über, bie Unterteilung etnes einzelnen Be=
trtebeS unter ba§ ©efep entßhetbet bie Abteilung für
Jnbufirie unb ©ewerbe.

Jhr ©ntjcljeib îann angerufen werben oon ber Ham
tonsregierung, fora te oon jeber ißerfon ober jeber 93er=

tretung oon ißerfonen, bie an ber Anwenbung ober
Niclßanmenbung beS ©efepeS ein Jntereffe hat.

Bor ber ©ntfrfjeibung ift burch bie HantonSregierung
bie Bernehmtaffung bes Betriebsinhabers einzuholen unb
oon ihr felber über ben gall S3ericf)t zu erftatten.

Ser ©ntfdheib ift ber HantonSregierung unb ben be=

teiligten $erfonen fc^ciftlicE) mitzuteilen. @r fann innert
Zehn Sagen oont ©mpfang fpuweg an ben BunbeSrat
weitergezogen werben. Sie Beßhwerbe hat aufßhiebenbe
äBirfung.

3lrt. 6. Um ba§ Berbot ber Nachtarbeit in ben fällen
oon Art. 4 beS ©efetjes außer .traft zu fepen, bebarf
e§ einer Verfügung ber zuftänbigen Behörbe.

Jufiänbig finb:
a) für eine Außerfraftfetjung währenb hödjfteuS 10

Nächten bie BezirfS* ober, wo" eine folche nicht-be=

teht, bie DrtSbehörbe;
b) für eine Außer fraftfehung währenb mehr als 10

Nächten bie HantonSregierung.
Hann bie behötbüche Verfügung infolge eineS Notfalles

nidtjt rechtzeitig eingeholt werben, fo ift ber zuftänbigen
Be|örbe fpäteftenS am folgenben Sag Nlitteilung zu machen.

Art. 5. gür bie ©inßhränfung be§ BerbotS ber Nacht»
arbeit ber grauen gemäß Art. 5 beS ©efeßeS bebatf eS

einer Bewilligung ber HantonSregierung.
Slrt. 8. Sie Hantone haben alte 2 Jahre über ben

Botlzug ^S ©efetjeS zu berichten, erftmalS auf ©nbe 1925.
SaS eibgenöffifche BoIfSwirtßhaftSbepartement erläßt bie

nötige ^Begleitung über bie Slnlage ber Berichte.
Slrt. 9. SiefeBerorbnungtrittaml.Oftober

1923 in Hraft.

MKiwirtsM.
Sie ©ïpertentommiffto» für ©Infuhrbefchranfttstgctt,

bie in Bern oerfammelt war, hat befchloffen, bem Bum
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beSrat zu beantragen, auf einigen ißoften, barnnter Sta=

niolpapter, bie ©tnfuhrbefchränfung aufzuheben, refpettioe
generelle (Einfuhrbewilligungen zu erteilen. — gerner
empfiehlt fie ben ©rlaß oon ©tnfuhrbefchränfungen
für gewiffe Çolzwaren, |?ammerf<hmiebwaren
unb Beftanbteile für tanbmirtfchaftliche 3üa
feinen unb £>otzbearbeitungSmaf<hinen. Sie
SRafchinen felbft ftehen bereits unter ©infuhrbeßhräw
fung. 3m £>tnblicf auf bie allgemeine SBirtßhaftSlage,
bie noch immer als ungünftig bezeichnet werben muß,
tonnte bie Hommiffton feinen weitergehenben Slbbau

empfehlen.

UerbaBtistroe«.
©chweizerißher ©ewerfieoerbnxb. Jn greiburg

tagte bte JahreSoerfammlung beS Schweizer. @e=

werbeoerbanbeS, bte oon 250 Selegierten unb ©hren-
gäften, barnnter Bertreter oon zwölf Hantonsregterungen,
befucht war. SaS BoIfSwirtßhaftSbepartement war oer»

treten burch BunbeSrat ©<hultheß unb Sr. Hauf=
mann. BerbanbSpräftbent Nationalrat Sr. S fourni,
oerwieS in feiner ©röffnungSrebe auf bie ©rfolge bes

Schweizer. ©emerbeoerbanbeS in ©efefegebung unb 2Birt=

ßhaftSpolitif. Staatsrat Saoop betonte bte oerbtenft*
oolte Sätigfeit beS BerbanbeS auf bem ©ebiete beS

SehrlingSwefenS. Jahresbericht unb JahreSrechnung wur*
ben genehmigt. Ar bon würbe zum BerfammtnngSort
ber nächftjährigen Sagung beftimmt.

Nach oierftünbiger Beratung würben fobann bie

Statutenentwürfe bei JeniraloorftanbeS mit großer 9Jtehr=

heit angenommen. Jn ber ©itjung oom Sonntag oor=

mittag würbe oorerft bas Negtement für Jnoalibew,
2Bitwen= nnb SSßaifenoerforgung ber Beamten beS Ber»
banbeS angenommen unb bte Neoifton beS SDteifterprib
fungSreglementS an ben Jeutraloorftanb zurüctgemiefeti.
Sie Berfantmlung fprach ftch au§ für eine rege Aftion
Zugunfien ber Neoifion beS gabrifgefetjeS.

Über Drganifation unb Jroecf beS 9NittelftanbSbunbeS
unb bie Beranftaltung eines internationalen 9Jtittelftanb§=
tongreffeS referierten Nationalrat Huret, Sr. ©agianut
unb Sr. Säungruber. Sie bisherigen Schritte beS Ber^
banbeS würben gutgeheißen unb ihm Bolimacht zur @itt=

berufung eines internationalen NlittetftanbSfongreffeS
erteilt.

Über 3ottlatiffragen referierte Nationalrat Sr. Dbinga;
er gab ben Jntereffenten prattifdhe Natfc|täge für fah'
liehe Prüfung beS neuen 3otÜarifentwurfeS.

3ln Stelle oon gaore (Saufanne) würbe ©roßrat
SJlaire (©f)aux=be=gonbS) in ben 3£utraloorflanb ge-

wählt. SNehrete Anregungen würben bent Borftanb jut
Prüfung überroiefen.

Nach Schluß ber Berhanblnngen fanb im Neftaiu
rant beS NlerclerS ein belebtes Banfett ftatt. Sie Sele»

gierten ftatteten and) ber AuSfietlung einen Befuch ob

Sie ©efeüßhaft Schweizer. »JRaler, Büöhuuet u«ö

Architcften hielt am 7. unb 8. Juli in Suzern ih«
Seiegiertep= unb ©eneraloerfammlnng unter

Seitung bei Jeutralpräfibenten S. Ni g hin i ab. @in

Borfchlag, barauf îjirt^ielenb, in ben ©efellfdhaftSauS-
fteltungen oon jebem Süitglieb ein SBetf jurpfrei auf}«
nehmen, würbe zurüdtgezogen ; hiugegen fotlen bie Set;
tionen ben Borfchlag prüfen, ob eine AuSftellung auf

ber BaftS zu unternehmen fei, welche bie Annahme eitteS

SBerfeS anhanb ber Auswahl zwißhen mlnbeftenS brei

Sßerfen burch bie Jurp ermöglicht. Sie ©efeüfchaft &*'

fchtoß, unter Beibehaltung ber SNitteilungen „Schweiz^'
fünft" an bie Aftiomitgfieber, bie jä£>rlid^e Verausgab
einer iltuftrierten ©onbernummer oon bebentenbere»

Umfang. Sie ehemaligen oerbienfiootlen Jeutralpräfu
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Bestehen Zweifel darüber, ob einzelne Betriebsgruppen
vom Gesetz auszunehmen oder ihm zu unterstellen sind, so

entscheidet der Bundesrat. Sein Entscheid ist endgültig.
Art. 5. über, die Unterstellung eines einzelnen Be-

triebes unter das Gesetz entscheidet die Abteilung für
Industrie und Gewerbe.

Ihr Entscheid kann angerufen werden von der Kan-
tonsregierung, sowie von jeder Person oder jeder Ver-
tretung von Personen, die an der Anwendung oder
Nichtanwendung des Gesetzes ein Interesse hat.

Vor der Entscheidung ist durch die Kantonsregierung
die Vernehmlassung des Betriebsinhabers einzuholen und
von ihr selber über den Fall Bericht zu erstatten.

Der Entscheid ist der Kantonsregterung und den be-

teiligten Personen schriftlich mitzuteilen. Er kann innert
zehn Tagen vom Empfang hinweg an den Bundesrat
weitergezogen werden. Die Beschwerde hat aufschiebende
Wirkung.

Art. 6. Um das Verbot der Nachtarbeit in den Fällen
von Art. 4 des Gesetzes außer Kraft zu setzen, bedarf
es einer Verfügung der zuständigen Behörde.

Zuständig sind:
g) für eine Außerkraftsetzung während höchstens 10

Nächten die Bezirks- oder, wo'eine solche nicht-be-
steht, die Ortsbehörde;

b) für eine Außerkraftsetzung während mehr als 10
Nächten die Kantonsregierung.

Kann die behördliche Verfügung infolge eines Notfalles
nicht rechtzeitig eingeholt werden, so ist der zuständigen
Behörde spätestens am folgenden Tag Mitteilung zu machen.

Art. 5. Für die Einschränkung des Verbots der Nacht-
arbeit der Frauen gemäß Art. 5 des Gesetzes bedarf es

einer Bewilligung der Kantonsregierung.
Art. 8. Die Kantone haben alle 2 Jahre über den

Vollzug des Gesetzes zu berichten, erstmals auf Ende 1925.
Das eidgenössische Volkswirtschaftsdepartement erläßt die

nötige Wegleitung über die Anlage der Berichte.
Art. 9. Di es «Verordn un g tritt am 1. Oktober

1923 in Kraft.

VàMMGW.
Die Expertenkommissio» für Einfuhrbeschränkungen,

die in Bern versammelt war, hat beschlossen, dem Bun-

UMO5I SMS.
trsle àcdwàeUscks kàik w? slekwsck gsscNvvàÂs XeNen
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desrat zu beantragen, auf einigen Posten, darunter Sta-
niolpapter, die Einfuhrbeschränkung aufzuheben, respektive
generelle Einfuhrbewilligungen zu erteilen. — Ferner
empfiehlt sie den Erlaß von Einfuhrbeschränkungen
für gewisse Holzwaren, Hammerschmiedwaren
und Bestandteile für landwirtschaftliche Ma-
schinen und Holzbearbeitungsmaschinen. Die

Maschinen selbst stehen bereits unter Etnfuhrbefchrän-
kung. Im Hinblick auf die allgemeine Wirtschaftslage,
die noch immer als ungünstig bezeichnet werden muß.
konnte die Kommission keinen weitergehenden Abbau
empfehlen.

MVâWtN«eU.
Schweizerischer Gewerbeverbaud. In Freiburg

tagte die Jahresversammlung des Schweizer. Ge-

werbeverbandes, die von 250 Delegierten und Ehren-
gästen, darunter Vertreter von zwölf Kantonsregierungen,
besucht war. Das Volkswirtschaftsdepartement war ver-
treten durch Bundesrat Schultheß und Dr. Kauf-
mann. Verbandspräsident Nationalrat Dr. Tschu mi,
verwies in seiner Eröffnungsrede auf die Erfolge des

Schweizer. Gewerbeoerbandes in Gesetzgebung und Wirt-
schastspolitik. Staatsrat Savoy betonte die verdienst-
volle Tätigkeit des Verbandes auf dem Gebiete des

Lehrlingswesens. Jahresbericht und Jahresrechnung wur-
den genehmigt. Arbon wurde zum Versammlungsort
der nächstjährigen Tagung bestimmt.

Nach vierstündiger Beratung wurden sodann die

Statutenentwürfe des Zentralvorstandes mit großer Mehr-
heit angenommen. In der Sitzung vom Sonntag vor-
mittag wurde vorerst das Reglement für Invaliden-,
Witwen- und Waisenversorgung der Beamten des Ver-
bandes angenommen und die Revision des Meisterprü
fungsreglements an den Zentralvorstand zurückgewiesen.
Die Versammlung sprach sich aus für eine rege Aktion
zugunsten der Revision des Fabrikgesetzes.

Über Organisation und Zweck des Mittelstandsbundes
und die Veranstaltung eines internationalen Mittelstands-
kongresses referierten Nationalrat Kurer, Dr. Cagianut
und Dr. Läungruber. Die bisherigen Schritte des Ver-
bandes wurden gutgeheißen und ihm Vollmacht zur Ein-
berufung eines internationalen Mittelstandskongresses
erteilt.

Über Zolltariffragen referierte Nationalrat Dr. Odinga;
er gab den Interessenten praktische Ratschläge für sach-

liche Prüfung des neuen Zolltarifentwurfes.
An Stelle von Favre (Lausanne) wurde Großrat

Maire (Chaux-de-Fonds) in den Zentraloorstand ge-

wählt. Mehrere Anregungen wurden dem Vorstand zur

Prüfung überwiesen.
Nach Schluß der Verhandlungen fand im Restau-

rant des Merciers ein belebtes Bankett statt. Die Dele-

gierten statteten auch der Ausstellung einen Besuch ab.

Die Gesellschaft Schweizer. Maler, Bildhauer ««!>

Architekten hielt am 7. und 8. Juli in Luzern ihre

Delegierten- und Generalversammlung unter

Leitung des Zentralpräsidenten S. Righini ab. Ein

Vorschlag, darauf hinzielend, in den Gesellschaftsaus-
stellungen von jedem Mitglied ein Werk juryfrei aufzu

nehmen, wurde zurückgezogen; hingegen sollen die Sek-

tionen den Vorschlag prüfen, ob eine Ausstellung aus

der Basis zu unternehmen sei, welche die Annahme eines

Werkes anhand der Auswahl zwischen mindestens drei

Werken durch die Jury ermöglicht. Die Gesellschaft be-

schloß, unter Beibehaltung der Mitteilungen „Schweizer-
lunst" an die Aktivmitglieder, die jährliche Herausgabe
einer illustrierten Sondernummer von bedeutendere«

Umfang. Die ehemaligen verdienstvollen Zentralpräsi-
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benten Stag: ©irarbet unb Albert Siloeftre würben gu
©hrenmitgliebem ernannt.

Qnternatiowalet SRittdftanb!»Sowgrefj. Satfjbem
ba§ pom Sdjweiger. ©emerbeoerbanb befiellte Drgani»
fationkoiftitee für Slbgaltung eine! internationalen 9Jlit=

telftanb!ïongreffe! nom 19. bi! 20. September in Sern
unb Saufatme bereit! grönblidje Strbeit geleiftet unb an!
mannen Säubern freubige 3ufagen ermatten, auch mit
delegierten au! deulfcglanb, Sfterreidj, fpotlanb, Selgien
unb ffranfrettf) perföntid)e Fühlung in Sonferengen ge=

nommen batte, fam e! (mie fcgon gemetbet) bocg gur
Übergeugung, bag e! im intereffe eine! guten ©etingen!
groedtnägiger märe, ben au! einigen Staaten geäugerten
Sßünfchen Segnung gu tragen unb ben Songreg auf
ba§ nächfte iabr gu oerfdjieben, bafür aber auf
nädbften September blog eine engere Sorïonf ereng
mit einigen delegierten au! jebem ber mitroirïenben
Sänber nach Sern einguberufen.

dtefe Sorfonfereng roirb einige Sorfragen, mie g. S.
Programm unb Statuten be! gu bilbenben internatio»
nalen 3JlitteIftanb!bunbe! grünblicb oorbereiten fönnen
unb tn ungegroungener gufammenïunft eine freiere 2lu!=
fpracge ermöglicben. der genaue geitpunft be! Sow
greffe! mirb an biefer Sonfereng feftgefteüt werben.'

Hu$$tellutidstpe$en.
SantonaWugernifche ©ewerbeau!fteltung in Äuget*.

(Sorr.) ©ine am 3. Suli 1923 in Sugern abgehaltene
augerorbentlidje ©eneralberfammlung be! @e werbe»
tierein! ber Stabt Sugern befdflog enbgiiltig bie

Slbhaltung einer fantonalen lugernifcben ©ewerbeau!»
fteflung im iahte 1924 in Sugern. Sil! ©hrenpräfi»
benten würben bie £>. $. Segierung!rat gret, al! Ser»
tretet be! Santon!, unb èerr Sat,»Sat -.Qimtnerli,
©tabtpräfibent al! Sertreter ber Stabt gewählt. 2U3

îgrâfibent be! 0rganifatton!!omitee! funktioniert |jerr
SBeibmann, ißräftbent be! ©ewerbeüerbanbe!. die
öaufommiffion wirb buret) ben ingénieur» unb Strä)i=
tettenberein beftimmt. die dauer ber 2lu!fteHung, bie
in ber belannten geftgalle neben bem Sagnljof inftaKiert
werben fofl, würbe auf 5 SBocfjen feftgefe|t.

Sur àu!fiellung fotten nur ©egenftänbe gugetaffen
werben, bie in ben Sßerfftätten ber lugernifCgen §anb=
Werfer, ©ewerbetreibenben unb ber inbuftrieüen ange»
fertigt unb erfteHt würben, der ©harafter eine! Söaren»
häufe! foil poüftänbig ferngehalten werben. ©! barf

guberfidjttidh erwartet werben, bag fich bie Sugerner
®ewerbeau!fteHung im iahte 1924 gu einer befonberen
Sehen!würbigfeit au!geftaltet unb ba bie Seranftattung
bon bielen gremben befuäjt werben bürfte, ift iht eine

befonbere Sebeutung beigumeffen. die legte ©ewerbe»

au!ftellung fanb im iahte 1893 ftatt, an ber fich bie

groge ßagt bon 475 Slu!fiet(ern beteiligte. R.

I. Obwatbnerifthe Su*ft» unb ©eweröeau!ftellung
1923 in Samen, (9Sitget.) der obwalbrterifChe ®e»
werbeberbanb beranfialtet in ber $eit bom 28. iuti
bi! 20. Sluguft 1923 in Samen eine Sunft» unb
®ewerbeau!ftellung, bie bon runb J40 Slu!fteHern be»

fdjidt wirb, da! gefamte obwalbrterifdhe @rwerb!teben
wirb in ber 2lu!fteHung in einem abgesoffenen Silbe
fid) wiberfpiegeln. Sünftler, Sauern unb §anbwerfer
haben fid) bie §anb gu einer genugberfprecgenben 9tu!»
fteßung gereift, die gewerbliche Abteilung wirb in
einer geräumigen, eigen! für biefen gwed hergerid)teten
2tu!ftettmtg!halle untergebracht werben, da! groge
SChulhau! wirb bie Sunft» unb hiftotifche Slbteilung
aufnehmen, die Sunftau!fteHung wirb bon aCht tüd)=
tigen, einheimifChen Sünfttern — Stodmarm, ©attani
hinter, SChiH, Slmrhein, §aa! ufw. — befd)idt werben,
die hiftotifChe Abteilung ift in über 40 Slbteilungen ge=

gliebert, in benen bie äöerfe tüChtiger Sïeifter unb
Sünftler au!geftellt werben. — ©in pfefifpiel bringt
effeftboH bie abweCh!lung!reiChe ©efdpChte be! alten
Drtftanbe! Dbwalben gur darfteüung. Slu! bem geft»
fpiel heran! wirb ein fulturfiifiorifCher geflgug hocau!»
waChfen, ber über 200 äftitmirfenbe gählen wirb. So
ift alle ©ewagr gegeben, bag bie 3. obwalbnerifCge Sunft»
unb ©ewerbeauèfteHung eine intereffante, abweCh!lung!=
reii^e unb fehen!werte Seranftattung wirb. Unb mit
ber Seife nad) Samen gut Slu!fteHung berfCgafft fiCh

ber SefitCfjer auCh einen tiefen ©inblid in bie bieten
Schönheiten be!romantifChen0bwalbnerlänbChen!, beffen
Seife aüjährliCh bon gahüofen Surgäften unb Saffaaten
genoffen unb gerühmt werben, daher aud) ha&eu fdjon
einige au!wärtige gewerbliche Seltionen ihren SefuCh
ber Slu!ftellung angemelbet. Sltle feien un! tjergliCh
willfommen.

Sd)tt>eigerifChe Snnft» nnb SunftgewerbcauSftetlung
in Schweben. (Sort.) die fChweig. ©ewerbemufeen in Ser=
binbung mit bem SChweigerifChen SSerïbunb planen bie

Seranftaltung einer Sunft» unb Sunftgewerbeau!fteHung
in SChmeben, um fo bie lulturellen Segiegungen beiber
Sänber enger gu fnüpfen unb unferer angewanbten
Sunfi weitere Slbfaggebiete gu eröffnen, die Schweige»

Anerkannt einfach, aber praktisch,
zur rationellen Fabrikation unentbehrlich, sind

mars patentierte Siezieinieschieen
nd Madeiie zar Fabrikation tadelloser Zementwaren
Kenner kaufen ausschliesslich diese Ia. Schweizerfabrikate.
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denten Max Girardet und Albert Silvestre wurden zu
Ehrenmitgliedern ernannt.

Internationaler Mittelstands - Kongreß. Nachdem
das yom Schweizer. Gewerbeverband bestellte Organi-
sationskomitee für Abhaltung eines Internationalen Mit-
telstandskongresses vom 19. bis 29. September in Bern
und Lausanne bereits gründliche Arbeit geleistet und aus
manchen Ländern freudige Zusagen erhalten, auch mit
Delegierten aus Deutschland, Osterreich, Holland, Belgien
und Frankreich persönliche Fühlung in Konferenzen ge-
nommen hatte, kam es (wie schon gemeldet) doch zur
Überzeugung, daß es im Interesse eines guten Gelingens
zweckmäßiger wäre, den aus einigen Staaten geäußerten
Wünschen Rechnung zu tragen und den Kongreß auf
das nächste Jahr zu verschieben, dafür aber auf
nächsten September bloß eine engere Vorkonferenz
mit einigen Delegierten aus jedem der mitwirkenden
Länder nach Bern einzuberufen.

Diese Vorkonferenz wird einige Vorfragen, wie z. B.
Programm und Statuten des zu bildenden Jnternatio-
nalen Mittelstandsbundes gründlich vorbereiten können
und in ungezwungener Zusammenkunft eine freiere Aus-
spräche ermöglichen. Der genaue Zeitpunkt des Kon-
greffes wird an dieser Konferenz festgestellt werden/

Kantonal-luzernische Gewerveausstellung inLnzern.
(Korr.) Eine am 3. Juli 1923 in Luzern abgehaltene
außerordentliche Generalversammlung des Gewerbe-
Vereins der Stadt Luzern beschloß endgültig die

Abhaltung einer kantonalen luzernischen Gewerbeaus-
stellung im Jahre 1924 in Luzern. Als Ehrenpräsi-
denten wurden die H. H. Regierungsrat Frei, als Vsr-
treter des Kantons, und Herr Nat.-Rat Zimmerli,
Stadtpräsident als Vertreter der Stadt gewählt. Als
Präsident des Organisationskomitees funktioniert Herr
Weidmann, Präsident des Gewerbeverbandes. Die
Baukommission wird durch den Ingenieur- und Archi-
tektenverein bestimmt. Die Dauer der Ausstellung, die
in der bekannten Festhalle neben dem Bahnhof installiert
werden soll, wurde auf 5 Wochen festgesetzt.

Zur Ausstellung sollen nur Gegenstände zugelassen
werden, die in den Werkstätten der luzernischen Hand-
werker, Gewerbetreibenden und der Industriellen ange-
sertigt und erstellt wurden. Der Charakter eines Waren-
Hauses soll vollständig ferngehalten werden. Es darf

zuversichtlich erwartet werden, daß sich die Luzerner
GeWerbeausstellung im Jahre 1924 zu einer besonderen
Sehenswürdigkeit ausgestaltet und da die Veranstaltung
von vielen Fremden besucht werden dürfte, ist ihr eine
besondere Bedeutung beizumessen. Die letzte Gewerbe-
ausstellung fand im Jahre 1893 statt, an der sich die

große Zahl von 475 Ausstellern beteiligte. k.
I. Obwaldnerische Kunst- und Gewerbeausstellung

1923 in Sarnen. (Mitget.) Der obwaldnerische Ge-
werbeverband veranstaltet in der Zeit vom 28. Juli
bis 20. August 1923 in Sarnen eine Kunst- und
Gewerbeausstellung, die von rund l40 Ausstellern be-

schickt wird. Das gesamte obwaldnerische Erwerbsleben
wird in der Ausstellung in einem abgeschlossenen Bilde
sich widerspiegeln. Künstler, Bauern und Handwerker
haben sich die Hand zu einer genußversprechenden Aus-
stellung gereicht. Die gewerbliche Abteilung wird in
einer geräumigen, eigens für diesen Zweck hergerichteten
Ausstellungshalle untergebracht werden. Das große
Schulhaus wird die Kunst- und historische Abteilung
aufnehmen. Die Kunstausstellung wird von acht tüch-
tigen, einheimischen Künstlern — Stockmann. Cattani
Hinter, Schill, Amrhein, Haas usw. — beschickt werden.
Die historische Abteilung ist in über 40 Mteilungen ge-
gliedert, in denen die Werke tüchtiger Meister und
Künstler ausgestellt werden. — Ein Festspiel bringt
effektvoll die abwechslungsreiche Geschichte des alten
Ortstandes Obwalden zur Darstellung. Aus dem Fest-
spiel heraus wird ein kulturhistorischer Festzug heraus-
wachsen, der über 200 Mitwirkende zählen wird. So
ist alle Gewähr gegeben, daß die 1. obwaldnerische Kunst-
und Gewerbeausstellung eine interessante, abwechslungs-
reiche und sehenswerte Veranstaltung wird. Und mit
der Reise nach Sarnen zur Ausstellung verschafft sich

der Besucher auch einen tiefen Einblick in die vielen
Schönheiten des romantischen Obwaldnerländchens, dessen

Reise alljährlich von zahllosen Kurgästen und Paffanten
genoffen und gerühmt werden. Daher auch haben schon

einige auswärtige gewerbliche Sektionen ihren Besuch
der Ausstellung angemeldet. Alle seien uns herzlich
willkommen.

Schweizerische Kunst- «ud Kuustgewerbeausstelluug
in Schweden. (Korr.) Die schweiz. Gewerbemuseen in Ver-
bindung mit dem Schweizerischen Werkbund planen die

Veranstaltung einer Kunst- und Kunstgewerbeausstellung
in Schweden, um so die kulturellen Beziehungen beider
Länder enger zu knüpfen und unserer angewandten
Kunst weitere Absatzgebiete zu eröffnen. Die Schweize-
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